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Kämmerei 
05.08.2020 
1939/2020 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Umwelt- und Bauausschuss Vorberatung 18.08.2020 
Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 02.09.2020 

 
 
Beratung und Entscheidung über die Organisation der Schadstoffabfallsammlung 
 
Sachverhalt: 
 
 

1) Ausgangslage 
 
Gemäß § 4 der Abfallentsorgungssatzung der Stadt Geilenkirchen können schadstoffhalti-
ge Abfälle zu den von der Stadt Geilenkirchen bekanntgegeben Öffnungszeiten an einer 
Sammelstelle angeliefert werden.  
 
Diese Sammelstelle ist seit vielen Jahren der Recyclinghof der Firma Schönmackers in Gei-
lenkirchen-Niederheid. 
 
Es fallen Kosten für die Annahme und den Weitertransport der Abfälle zur Umschlagsan-
lage des Kreises in Gangelt-Hahnbusch an. 
 
Der bisherige Betreiber der Schadstoffsammelstelle hat mitgeteilt, dass zum Weiterbe-
trieb der bisherigen Schadstoffsammlung auf dem Gelände des Recyclinghofs erhebliche 
Investitionen wie z.B. der Bau einer Löschwasserrückhalteanlage erforderlich seien, die 
zum einen zu Platzproblemen und zum anderen zu deutlich erhöhten Kosten für den Auf-
traggeber bei Neuvergabe des Vertrages führen würden.  Der bisherige Vertrag endet am 
31.12.2020.  
 
Aufgrund dieser Mitteilung hat die Verwaltung zwei Alternativen zur Schadstoffsammlung 
erarbeitet. 
  
 
2) Handlungsalternativen 
 
a) Der Kreis Heinsberg betreibt auf der Abfallumschlagsanlage Gangelt-Hahnbusch eben-

falls eine stationäre Schadstoffsammelstelle. Die Bürger der Stadt Geilenkirchen könn-
ten diese Schadstoffsammelstelle ohne weitere Kosten mitbenutzen. Die Entfernung 
erscheint aus Sicht der Verwaltung zumutbar, zumal schadstoffhaltige Abfälle doch 
eher selten und in geringem Maße anfallen. 

 
Es müssten keine Kosten auf die Abfallgrundgebühr umgelegt werden.  
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b) Die Stadt betreibt die Sammlung und den Weitertransport zur Umschlagsanlage Gan-
gelt-Hahnbusch durch ein sogenanntes Schadstoffmobil. Hierbei sucht ein speziell 
ausgestattetes Fahrzeug verschiedene Orte im Stadtgebiet auf und die Bürger liefern 
die Schadstoffe bei diesem Fahrzeug ab.  
 
Die Verwaltung schlägt in diesem Fall eine monatliche Sammlung an verschiedenen 
wiederkehrenden Standorten im  Stadtgebiet vor. Beispielhaft ist nachfolgend ein 
Sammelplan für das Jahr 2021 abgebildet.  
 

Datum Tag Standorte von bis 

05.01.2021 Di Gillrath 09:00 10:00 

    Teveren 10:30 11:30 

    Fliegerhorstsiedlung 12:00 13:00 

    Grotenrath 13:30 14:30 

Datum Tag Standorte von bis 

02.02.2021 Di Niederheid 09:00 10:00 

    Bauchem 10:30 11:30 

    Geilenkirchen 12:00 13:00 

Datum Tag Standorte von bis 

02.03.2021 Di Beeck 09:00 10:00 

    Leiffarth 10:30 11:30 

    Lindern 12:00 13:00 

Datum Tag Standorte von bis 

06.04.2021 Di Immendorf 09:00 10:00 

    Waurichen 10:30 11:30 

    Prummern 12:00 13:00 

Datum Tag Standorte von bis 

04.05.2021 Di Gillrath 09:00 10:00 

    Teveren 10:30 11:30 

    Fliegerhorstsiedlung 12:00 13:00 

    Grotenrath 13:30 14:30 

Datum Tag Standorte von bis 

01.06.2021 Di Niederheid 09:00 10:00 

    Bauchem 10:30 11:30 

    Geilenkirchen 12:00 13:00 

Datum Tag Standorte von bis 

06.07.2021 Di Beeck 09:00 10:00 

    Leiffarth 10:30 11:30 

    Lindern 12:00 13:00 

Datum Tag Standorte von bis 

03.08.2021 Di Immendorf 09:00 10:00 

    Waurichen 10:30 11:30 

    Prummern 12:00 13:00 

Datum Tag Standorte von bis 

07.09.2021 Di Gillrath 09:00 10:00 

    Teveren 10:30 11:30 

    Fliegerhorstsiedlung 12:00 13:00 

    Grotenrath 13:30 14:30 

Datum Tag Standorte von bis 

06.10.2021 Di Niederheid 09:00 10:00 

    Bauchem 10:30 11:30 

    Geilenkirchen 12:00 13:00 

Datum Tag Standorte von bis 
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03.11.2021 Di Beeck 09:00 10:00 

    Leiffarth 10:30 11:30 

    Lindern 12:00 13:00 

Datum Tag Standorte von bis 

01.12.2021 Di Immendorf 09:00 10:00 

    Waurichen 10:30 11:30 

    Prummern 12:00 13:00 

Datum Tag Standorte von bis 

05.01.2021 Di Gillrath 09:00 10:00 

    Teveren 10:30 11:30 

    Fliegerhorstsiedlung 12:00 13:00 

    Grotenrath 13:30 14:30 

 
 

Diese Leistung müsste öffentlich ausgeschrieben werden. Es wird mit jährlichen Kosten für 
die Sammlung und den Weitertransport in Höhe von 21.500,00 € gerechnet, die auf die 
Abfallgrundgebühr umgelegt werden müssten. 
 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Handlungsalternative a) wird beschlossen. 
 
 
  
 

(Kämmerei, Herr Goertz, 02451 - 629 113) 
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